
 
 
 

Information zur Bezuschussung von Mitgliedern des VSR für die Fortbildungen 

und Terminen 

 

Wir unterstützen ausdrücklich die Teilnahme unserer Mitglieder an Terminen und 

Fortbildungen, welche Themen der Rechtspflegerschaft berühren. Die entsprechenden 

Veranstaltungen geben wir auf unserer Webseite bekannt. 

Einen Zuschuss (nicht die komplette Kostenübernahme) stellen wir unseren Mitgliedern in 

Aussicht. Dieser ist binnen 2 Wochen nach der Veranstaltung), gern auch per Mail, unter 

Angabe der Kosten, der Bankverbindung sowie Vorlage der Belege (soweit vorhanden) an 

den Vorstand zu stellen. 

Die Entscheidung über die Höhe wird erst bei der ersten Vorstandssitzung im Januar 2020 

getroffen. Die Auszahlung erfolgt umgehend nach der Entscheidung. 

Wir bitten Euch uns einen kurzen Bericht mit ein paar Bildern (im Querformat) über Eure 

Teilnahme für die Veröffentlichung auf unserer Webseite zur Verfügung zu stellen. 

Noch Fragen? Dann kontaktiert uns. 

Euer Vorstand 


